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Texte du Praesidium Amendement proposé

Unbeschadet der Artikel [III-261 bis III-263]

kann der Rat auf Vorschlag der Kommission Eu-

ropäische Verordnungen oder Beschlüsse erlas-

sen, mit denen Modalitäten festgelegt werden,

nach denen die Mitgliedstaaten in Zusammenar-

beit mit der Kommission eine objektive und un-

parteiische Bewertung der Durchführung der

unter dieses Kapitel fallenden Unionspolitiken

durch die Behörden der Mitgliedstaaten vorneh-

men, insbesondere um die umfassende Anwen-

dung des Grundsatzes der gegenseitigen Aner-

kennung zu fördern. Das Europäische Parlament

und die nationalen Parlamente der Mitgliedstaa-

ten werden vom Inhalt und den Ergebnissen die-

ser Bewertung unterrichtet.

Unbeschadet der Artikel [III-261 bis III-263]

kann der Rat auf Vorschlag der Kommission Eu-

ropäische Verordnungen oder Beschlüsse erlas-

sen, mit denen Modalitäten festgelegt werden,

nach denen die Mitgliedstaaten in Zusammenar-

beit mit der Kommission eine objektive und un-

parteiische Bewertung der Durchführung der

unter dieses Kapitel fallenden Unionspolitiken

durch die Behörden der Mitgliedstaaten vorneh-

men, insbesondere um die umfassende Anwen-

dung des Grundsatzes der gegenseitigen Aner-

kennung zu fördern. Das Europäische Parlament

und die nationalen Parlamente der Mitgliedstaa-

ten werden vom Inhalt und den Ergebnissen die-

ser Bewertung unterrichtet.

Begründung:

Bedarf für einen Bewertungsmechanismus („Peer Review“) ist nicht erkennbar. Bisher unter Um-

ständen bestehende Umsetzungsschwierigkeiten im Rahmen der dritten Säule, die darin bestehen,

dass Rahmenbeschlüsse und Übereinkommen von den Mitgliedstaaten nicht rechtzeitig ratifiziert

und umgesetzt worden sind, dürften mit der Vergemeinschaftung des Bereichs in dieser Form nicht

mehr auftreten. Der Kommission und den Mitgliedstaaten stehen mit den Maßnahmen nach Arti-

kel III-261 ff (ex-Artikel 226 ff) ausreichende Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung.


